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@ Berucksichtigter Stand der Gesetzgebung: 12.12.2019

(1) Die Hohe des vom Auftraggeber zu leistenden Kostenersatzes ist in der rechtsgeschaftlichen Vereinbarung unter
Berucksichtigung des mit der Besorgung der vereinbarten Ausbildungsaufgaben der Anstalt regelmaRig erwachsenen
Personal- und Sachaufwandes derart festzusetzen, dal? jedenfalls dieser Aufwand der Anstalt abgegolten wird; dabei
ist auf die durchschnittliche Hohe der Kostenersatze Bedacht zu nehmen, die andere Einrichtungen mit gleichartigen
oder ahnlichen Ausbildungsaufgaben fir die Besorgung vergleichbarer Ausbildungsaufgaben festgelegt haben. Die
Festlegung eines Pauschalbetrages ist zulassig.

(2) Die Einnahmen der Anstalt aus Kostenersatzen fur die Besorgung von Ausbildungsaufgaben fur Auftraggeber darf
die Anstalt unmittelbar fur Zwecke der Anstalt verwenden.

(3) Die von den Gemeinden aufgrund rechtsgeschaftlicher Vereinbarungen zu leistenden Beitrage fur die Besorgung
der vereinbarten Ausbildungsaufgaben (8 15 Abs. 1) sind vom Land von den Ertragsanteilen der Gemeinden an den
gemeinschaftlichen Bundesabgaben in monatlichen Teilbetragen einzubehalten und der Anstalt jeweils umgehend zu
Uberweisen.

In Kraft seit 01.01.2020 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/k-vwag/paragraf/15
file:///

	§ 17 K-VwAG
	K-VwAG - Kärntner Verwaltungsakademiegesetz - K-VwAG


